
Öffentliche

Bekanntmachung der Stadt

Geseke

Weitergabe von Datenin besonderen Fällen und Widerspruch gegen die Datenübermittlung

Nach den Bestimmungen des $ 50 Bundesmeldegesetz (BMG) darf die Meldebehörde in

nachstehend genannten besonderen Fällen Auskünfte aus dem Melderegister der Stadt

Gesekeerteilen:

Datenübermittlung an Parteien und Wählergruppen

Die Meldebehörde darf Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von

Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und

kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung vorangehenden Monaten

Auskunft aus dem Melderegister über Vor- und Familiennamen, Doktorgrad und derzeitigen

Anschriften von Gruppen von Wahlberechtigten erteilen, für deren Zusammensetzung das

Lebensalter der Betroffenen bestimmendist. Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen

dabeinicht mitgeteilt werden. Die PersonoderStelle, der die Daten übermittelt werden, darf

diese nur für die Werbungbei einer Wahl oder Abstimmung verwenden und hatsie

spätestens einen Monat nach der Wahl oder Abstimmung zu löschen oderzu vernichten.

Datenübermittlung bei Alters- und Ehejubiläen

Die Meldebehörde darf auf Verlangen von Mandatsträgern, Presse oder Rundfunk Auskunft

aus dem Melderegister überAlters- und Ehejubiläen von Einwohnern erteilen. Dabei werden

Vor- und Familiennamen, Doktorgrad, Anschrift sowie Datum und Art des Jubiläums

übermittelt. Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburtstag und ab

100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag. Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende

Ehejubiläum.

Datenübermittlung an Adressbuchverlage

Adressbuchverlagen darf zum Zweck der Herausgabe von Adressbüchern Auskunft über

Vor- und Familiennamen, Doktorgrad und derzeitige Anschriften sämtlicher Einwohner, die

das 18. Lebensjahr vollendet haben,erteilt werden.



Die Betroffenen haben das Recht, der Weitergabe ihrer Daten nach $ 50 Abs.5

Bundesmeldegesetz (BMG) zu widersprechen.

Datenübermittlung an öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften

Die Meldebehörde darf einer öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaft zur Erfüllung ihrer

Aufgaben Datenihrer Mitglieder aus dem Melderegister regelmäßig übermitteln. Nach 8 42

Abs. 3 Bundesmeldegesetz (BMG) haben die betroffenen Personen das Recht, der

Übermittlung ihrer Daten zu widersprechen.

Jeder Betroffene, der im Zuständigkeitsbereich der Stadt Geseke gemeldet ist, hat ein

kostenloses Widerspruchsrecht gegen die Weitergabeseiner Daten.

Der Widerspruch kann schriftlich oder mündlich zur Niederschrift beim Bürgerbüro der Stadt

Geseke, Bachstraße 4, erklärt werden.

Bereits vorliegende Widersprüche werdenselbstverständlich berücksichtigt.

Geseke, 25.02.2026

  
Dr. Remco von der Velden

Bitte beachten:

Ein Widerspruch gegen die Datenübermittlung an die Bundeswehr ist ab dem 01.01.2026

aufgrund einer Änderung im Bundesmeldegesetz durch das Gesetz zur Modernisierung des

Wehrdienstes (WDMod6)nicht mehr möglich. Bereits eingelegte Widersprüche verlieren an

diesem Tagihre Gültigkeit.


